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Zitat von mitblickaufsmeer

Angenommen, wir versichern das Baby über die GKV, heiraten dann irgendwann, ich
liege über der JAEG und wir müssen das Kind nun in der PKV aufnehmen - wäre dann
mit einem höheren Beitrag zu rechnen, als wenn wir es gleich mit der Geburt in der PKV
aufgenommen hätten? Also zB durch Vorerkrankungen, die bis dahin eventuell
aufgetreten sind?

Das ist sicher nicht ganz auszuschließen, wenn auch bei Kindern vlt. nicht so häufig zu
erwarten. Relevanter wird das eher bei Vorerkrankungen, die bereits bei Geburt bestehen. In
einem solchen Fall - den man niemandem wünscht - ist es wichtig zu wissen, dass die PKV
einem Kontrahierungszwang unterliegt und neugeborene Kinder ohne Gesundheitsprüfung
aufgenommen werden müssen.
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